
Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 11. Dezem-
ber 2007 (Vorabentscheidungsersuchen des Court of
Appeal, Civil Division — Vereinigtes Königreich) — Inter-
national Transport Workers' Federation, Finnish Seamen's

Union/Viking Line ABP, OÜ Viking Line Eesti

(Rechtssache C-438/05) (1)

(Seeschifffahrt — Niederlassungsrecht — Grundrechte —
Ziele der gemeinschaftlichen Sozialpolitik — Kollektive Maß-
nahme einer gewerkschaftlichen Organisation gegen ein priva-
tes Unternehmen — Tarifvertrag, der dazu geeignet ist, ein
Unternehmen von der Registrierung eines Schiffes unter der

Flagge eines anderen Mitgliedstaats abzubringen)

(2008/C 51/17)

Verfahrenssprache: Englisch

Vorlegendes Gericht

Court of Appeal (Civil Division)

Parteien des Ausgangsverfahrens

Kläger: International Transport Workers' Federation, Finnish Sea-
men's Union

Beklagte: Viking Line ABP, OÜ Viking Line Eesti

Gegenstand

Vorabentscheidungsersuchen — Court of Appeal, Civil Division
— Auslegung von Art. 43 EG und der Verordnung (EWG)
Nr. 4055/86 des Rates vom 22. Dezember 1986 zur Anwen-
dung des Grundsatzes des freien Dienstleistungsverkehrs auf die
Seeschifffahrt zwischen Mitgliedstaaten sowie zwischen Mitglied-
staaten und Drittländern (ABl. L 378, S. 1) — Kollektivmaß-
nahme einer Gewerkschaft, mit der ein Privatunternehmen ver-
pflichtet werden soll, einen Tarifvertrag zu schließen, der es
unmöglich macht, ein Schiff dieses Unternehmens auf einen
anderen Mitgliedstaat umzuflaggen — Anwendbarkeit von
Art. 43 EG und/oder der Verordnung Nr. 4055/86 gemäß
Titel XI des EG-Vertrags und nach dem Urteil Albany (Rechts-
sache C-67/96) — Möglichkeit eines Unternehmens, sich gegen-
über einem anderen Unternehmen einschließlich einer Gewerk-
schaft in Bezug auf deren Kollektivmaßnahmen auf Art. 43 EG
und/oder die Verordnung Nr. 4055/86 zu berufen

Tenor

1. Art. 43 EG ist dahin auszulegen, dass grundsätzlich eine kollektive
Maßnahme, die von einer Gewerkschaft oder einem Gewerkschafts-
verband gegen ein Unternehmen zu dem Zweck betrieben wird, die-
ses Unternehmen dazu zu veranlassen, einen Tarifvertrag abzu-
schließen, dessen Inhalt geeignet ist, das Unternehmen davon abzu-
bringen, von der Niederlassungsfreiheit Gebrauch zu machen, dem
Anwendungsbereich von Art. 43 EG nicht entzogen ist.

2. Art. 43 EG ist geeignet, einem privaten Unternehmen Rechte zu
verleihen, auf die es sich gegenüber einer Gewerkschaft oder einem
Gewerkschaftsverband berufen kann.

3. Art. 43 EG ist dahin auszulegen, dass kollektive Maßnahmen wie
die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden, die darauf abzielen,
ein Unternehmen, dessen Sitz in einem bestimmten Mitgliedstaat
liegt, zu veranlassen, einen Tarifvertrag mit einer in diesem Staat
ansässigen Gewerkschaft zu schließen und die Klauseln dieses Tarif-
vertrags auf Arbeitnehmer einer Tochtergesellschaft des genannten
Unternehmens, die in einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist,
anzuwenden, Beschränkungen im Sinne des genannten Artikels
sind.

Grundsätzlich können diese Beschränkungen durch einen zwingen-
den Grund des Allgemeininteresses wie etwa den Arbeitnehmer-
schutz gerechtfertigt sein, vorausgesetzt, es ist erwiesen, dass sie
geeignet sind, die Erreichung des verfolgten legitimen Ziels zu
gewährleisten, und dass sie nicht über das hinausgehen, was zur
Erreichung dieses Ziels erforderlich ist.

(1) ABl. C 60 vom 11.3.2006.

Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 13. De-
zember 2007 — Kommission der Europäischen

Gemeinschaften/Italienische Republik

(Rechtssache C-465/05) (1)

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Freier Dienstleis-
tungsverkehr — Niederlassungsrecht — Beruf des Wach-
manns — Private Sicherheitsdienste — Treueid auf die
Italienische Republik — Genehmigung durch den Präfekten
— Geschäftsniederlassung — Mindestzahl von Bediensteten
— Hinterlegung einer Sicherheit — Behördliche Kontrolle der

Preise für die erbrachten Dienstleistungen)

(2008/C 51/18)

Verfahrenssprache: Italienisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Bevoll-
mächtigte: E. Traversa und E. Montaguti)

Beklagte: Italienische Republik (Bevollmächtigter: I. M. Braguglia
im Beistand von D. Del Gaizo, avvocato dello Stato)

Gegenstand

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Verstoß gegen die
Art. 43 EG und 49 EG — Voraussetzungen für die Ausübung
des Berufs eines privaten Wachmanns — Verpflichtung zur Leis-
tung eines Treueeides auf die Italienische Republik — Verpflich-
tung zur Erlangung einer Genehmigung des Präfekten
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Tenor

1. Die Italienische Republik hat dadurch, dass sie im Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, der durch das Regio Decreto Nr. 773
vom 18. Juni 1931 genehmigt worden ist, in seiner geänderten
Fassung vorsieht, dass

— die Tätigkeit als privater Wachmann nur nach Ableistung eines
Treueids auf die Italienische Republik ausgeübt werden kann,
gegen ihre Verpflichtungen aus den Art. 43 EG und 49 EG
verstoßen;

— die Tätigkeit des privaten Sicherheitsdienstes durch in einem
anderen Mitgliedstaat niedergelassene Dienstleistungserbringer
nur nach Erteilung einer gebietsbezogenen Erlaubnis durch den
Präfekten ausgeübt werden kann, ohne dass die Verpflichtungen
berücksichtigt werden, denen diese Dienstleistungserbringer
bereits im Herkunftsmitgliedstaat unterliegen, gegen ihre Ver-
pflichtungen aus Art. 49 EG verstoßen;

— diese Erlaubnis in ihrer Geltung räumlich begrenzt ist und ihre
Erteilung von der Berücksichtigung der Zahl und der Größe der
privaten Sicherheitsunternehmen abhängig ist, die in diesem
Gebiet bereits tätig sind, gegen ihre Verpflichtungen aus den
Art. 43 EG und 49 EG verstoßen;

— die privaten Sicherheitsunternehmen eine Geschäftsniederlas-
sung in jeder Provinz haben müssen, in der sie ihre Tätigkeit
ausüben, gegen ihre Verpflichtungen aus Art. 49 EG verstoßen;

— jeder Angehörige des Personals dieser Unternehmen eine
Erlaubnis zur Ausübung der Bewachungstätigkeit besitzen
muss, ohne dass die im Herkunftsmitgliedstaat bereits durchge-
führten Kontrollen und Überprüfungen berücksichtigt werden,
gegen ihre Verpflichtungen aus Art. 49 EG verstoßen;

— die privaten Sicherheitsunternehmen als Voraussetzung für die
Erlaubnis zur Ausübung ihrer Tätigkeit über eine Mindest-
und/oder Höchstzahl von Mitarbeitern verfügen müssen, gegen
ihre Verpflichtungen aus den Art. 43 EG und 49 EG versto-
ßen;

— diese Unternehmen eine Sicherheit bei der Cassa depositi e pres-
titi hinterlegen müssen, gegen ihre Verpflichtungen aus den
Art. 43 EG und 49 EG verstoßen;

— die Preise für die privaten Sicherheitsdienstleistungen in der
Erlaubnis des Präfekten innerhalb einer bestimmten Bandbreite
festgelegt werden, gegen ihre Verpflichtungen aus Art. 49 EG
verstoßen.

2. Die Italienische Republik trägt die Kosten.

(1) ABl. C 60 vom 11.3.2006.

Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 18. Dezember
2007 (Vorabentscheidungsersuchen des Supremo Tribunal
Administrativo — Portugal) — Fazenda Pública — Director
Geral das Alfândegas/ZF Zefeser — Importação e

Exportação de Produtos Alimentares Lda

(Rechtssache C-62/06) (1)

(Verordnung (EWG) Nr. 1697/79 — Art. 3 — Nacherhebung
von Eingangsabgaben — Strafrechtlich verfolgbare Handlun-
gen — Für die Qualifizierung der Handlungen zuständige

Behörde)

(2008/C 51/19)

Verfahrenssprache: Portugiesisch

Vorlegendes Gericht

Supremo Tribunal Administrativo

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas

Beklagte: ZF Zefeser — Importação e Exportação de Produtos
Alimentares Lda

Beteiligter: Ministério Público

Gegenstand

Vorabentscheidungsersuchen — Supremo Tribunal Adminis-
trativo — Auslegung des Art. 3 der Verordnung (EWG)
Nr. 1697/79 des Rates vom 24. Juli 1979 betreffend die Nacher-
hebung von noch nicht vom Abgabenschuldner angeforderten
Eingangs- oder Ausfuhrabgaben für Waren, die zu einem Zoll-
verfahren angemeldet worden sind, das die Verpflichtung zur
Zahlung derartiger Abgaben beinhaltet (ABl. L 197, S. 1) —

„Handlungen, die strafrechtlich verfolgbar sind“ — Begriff und
Qualifizierung

Tenor

Die Qualifizierung von Handlungen als „Handlungen, die strafrechtlich
verfolgbar sind“ im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 1697/79 des Rates vom 24. Juli 1979 betreffend die Nacherhe-
bung von noch nicht vom Abgabenschuldner angeforderten Eingangs-
oder Ausfuhrabgaben für Waren, die zu einem Zollverfahren angemel-
det worden sind, das die Verpflichtung zur Zahlung derartiger Abga-
ben beinhaltet, obliegt den für die Ermittlung des genauen Betrags der
betreffenden Eingangs- oder Ausfuhrabgaben zuständigen Zollbehör-
den.

(1) ABl. C 86 vom 8.4.2006.
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